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Federführendes Amt: 

Stadtkämmerei 

Beratungsfolge Behandlung  Termin 

Verwaltungsausschuss  Vorberatung N 11.11.2021 

Gemeinderat  Beschlussfassung Ö 16.11.2021 

 
 
Betreff: 
Anpassung Dienstleistungsvereinbarung mit der Stadtjugendmusik- und Kunstschule 
Winnenden und Umgebung e. V. (MKS)  
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Abschluss der als Anlage zu dieser Vorlage beigefügten Dienstleistungsvereinbarung 
mit der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V. (MKS) wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die MKS beschäftigt Freie Mitarbeitende, Haustarif- und TVöD-Kräfte.  
Die Gehaltsabrechnung der TVöD-Kräfte erfolgt bereits über die Stadt durch den KVBW. 
Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Stadt und der MKS wird hierfür zwar ein 
Verwaltungskostenbeitrag erhoben, dieser wird aber mit einem Zuschuss an die MKS in 
gleicher Höhe verrechnet. 
 
Die Gehaltsabrechnung der Haustarif-Kräfte wird bisher von Mitarbeitenden der MKS 
übernommen. Allerdings hat sich gezeigt, dass diese Tätigkeit in den letzten Jahren aufgrund 
neuer (steuer-) gesetzlicher Regelungen immer anspruchsvoller und umfangreicher wurde. 
Auch für die Zukunft ist in diesem Punkt keine Erleichterung zu erwarten, sondern eher von 
steigendem Arbeitsaufwand auszugehen. Aus diesem Grund möchte die MKS ab dem 1. 
Januar 2022 auch die Gehaltsabrechnung der Haustarif-Kräfte auf den KVBW übertragen. 
 
Die Freien Mitarbeitenden sollen weiterhin von der MKS abgerechnet werden. 
 
Die Kosten für die zusätzlichen Gehaltsabrechnungen der Haustarif-Kräfte werden von der 
MKS übernommen. Lediglich die Kosten für die Abrechnung der TVöD-Kräfte werden, wie 
bisher, mit einem Zuschuss der Stadt verrechnet. 
Aus diesem Grund entstehen der Stadt keine unmittelbaren Mehraufwendungen durch diese 
Änderung. Die bei der MKS entstehenden Mehraufwendungen können teilweise durch 
Einsparungen im Verwaltungsbereich der Schule abgedeckt werden. Vom Vorstand der MKS 
wurde dieses Vorgehen im April 2021 genehmigt. 
 
Diese Änderung erfordert eine Anpassung der bestehenden Vereinbarung (siehe Anlage 1). 
In diesem Zuge wurde in der Vereinbarung auch die Abkürzung der Schule von „SJMKS“ auf 
„MKS“ geändert, entsprechend dem aktuellen Sprachgebrauch der Schule. 
Außerdem wurden Formulierungen gemäß dem städtischen Leitfaden zum Gebrauch 
geschlechtergerechte Sprache geändert. 
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CO2-Relevanz:       

 Auswirkung auf den Klimaschutz  

 

 Nein 

 

Ja     positiv     

         negativ   

   geringfügig    

   erheblich       
 

Begründung/ Optimierung: 
 
 
Anlagen:  

Vorlage 280-2021_Anlage 1 Vereinbarung 
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